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Der Gemeinderat stellt fest, dass auf der Grundlage des § 16 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg bei Herrn Stadtrat Dr. Willinger ein wichtiger Grund für das Ausscheiden vorliegt. 
 

  

SACHVERHALT 
 

Mit dem in der Anlage beigefügten Schreiben vom 4. Januar 2021 hat Stadtrat Dr. Willinger um das 
Ausscheiden aus dem Gemeinderat aus beruflichen Gründen gebeten.  
 
Nach § 16 der Gemeindeordnung kann der Bürger sein Ausscheiden als ehrenamtliches Mitglied 
verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das Gesetz zählt dabei (nicht abschließend) ver-
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schiedene Gründe auf, wie zum Beispiel in § 16 Abs. 1 Nr. 3 die Tatsache, dass jemand zehn Jahre 
lang dem Gemeinderat angehört.  
 
Allerdings sagt die Gemeindeordnung nicht abschließend, was ein wichtiger Grund ist, sondern 
zählt die Tatbestände nur beispielsweise auf. Ein wichtiger Grund ist grundsätzlich anzunehmen, 
wenn unter Würdigung der gesamten Verhältnisse dem ehrenamtlich Tätigen die Weiterführung 
nicht zugemutet werden kann, weil die persönliche oder berufliche Situation oder die Familien-
verhältnisse die Weiterführung des Ehrenamtes nicht mehr zumutbar machen. Insbesondere im 
Hinblick auf die zeitliche Inanspruchnahme durch das Ehrenamt. 
 
Nach Auffassung der Verwaltung liegt bei Herrn StR. Dr. Willinger ein wichtiger Grund im Sinne des 
§ 16 der Gemeindeordnung vor. Formell ist die Entscheidung durch den Gemeinderat zu treffen.  
 
Nach dem Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 ist die nächste Ersatzbewerbe-
rin auf der Liste der F.D.P Frau Paula Glogowski, wohnhaft Walldorf, Kurpfalzstraße 25. Wenn der 
Gemeinderat das Vorliegen eines wichtigen Grundes anerkennt, wäre Frau Glogowski in der 
nächsten Sitzung des Gemeinderats im Februar, in der StR. Dr. Willinger dann formell verabschie-
det werden soll, auf ihr neues Amt zu verpflichten. 
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